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Folgjamkeit und Verfchwiegenheit in Berfon und jedem zu Dienften fein. Früh Morgens

bevor der Hahn Fräht, muß fie bereits auf fein, um das Haus zu fegen und zu fehren und

Waffer zu holen, damit Alles in Ordnung fei, wenn die Übrigen aufwachen. Sie darf vor

feiner noch fo fchweren Arbeit zurücjcheuen, und umfie aufzumumtern, wird ihr vorgehalten,

daß „retten und Dulden das Haus zufammenhalten“ (krpez i trpe# kucdu drZe),

oder daß diefes „nicht auf dem Boden, fondern auf dem Weibe ruhe” (ne stoji kuca na

  
KatHolifche Meffe im Freien (Bosnien).

zemlji no na Zeni), während die Männer auf fich jelbft anjpielend behaupten, daß

Bernumft das Haus regiere (pamet kucom vlada). Jedem männlichen Wefen, und fei es

noch ein Kind, muß die junge Sna$a beim Betreten des Haufes die Hand füfjen. An der

Mahlzeit nimmt fie ftehend teil oder muß mit dem legten Plate bei Tijche fürlieb nehmen.

Kommen die Männer von der Arbeit oder Reife heim, jo muß fie ihnen die Fußbefleidung

ausziehen und die Füße waschen. Begegnet fie einem Manne, jo darf fie deffen Weg nicht

£reuzen, fondern bleibt am Saume des Pfades bejcheiden ftehen und neigt fich tief vor

dem Voriibergehenden. An ein trautes Zufammenfein der Neuvermählten ift nicht zu denen,

und fie müffen ftetS den Moment erhafchen, wo es ihnen möglich ift, ein paar Worte


